Muster: So bringen Sie Ordnung in Ihre Arbeit
Der Personalrat der Dienststelle ... hat in seiner Personalratssitzung am ... mit der Stimmenmehrheit seiner Mitglieder nachfolgende Geschäftsordnung beschlossen:
§ 1 Zweck 
Die Geschäftsordnung soll die Personalratsarbeit erleichtern und Arbeitsabläufe des Personalrats beschleunigen.
§ 2 Arbeitsplanung des Personalrats 
Die Personalratsmitglieder werden mit der Wahrnehmung von speziellen Aufgaben beauftragt. Dazu gehört unter anderem die Ausführung von Vorarbeiten für die Diskussion des Personalrats und die praktische Umsetzung von Beschlüssen. 
§ 3 Personalratssitzung 
Die Personalratssitzungen finden regelmäßig an jedem ... ab ... Uhr statt. 
Desweiteren ist es zu jedem Zeitpunkt möglich eine außerordentliche Sitzung des Personalrats einzuberufen, soweit dies der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter dies für erforderlich erachtet. 
Außerordentliche Personalratssitzungen können innerhalb von zwei Tagen einberufen werden, wenn ein Viertel der Personalratsmitglieder oder der Dienstherr dies unter der Angabe des Tagesordnungspunkts, der beraten werden soll, beantragen. 
Die Durchführung virtueller Betriebsratssitzungen ist zulässig, wobei der Personalrat der Präsenzsitzung grundsätzlich Vorrang einräumt.  Wenn ¼ der Mitglieder der virtuellen Durchführung widerspricht, hat der Betriebsratsvorsitzende eine Präsenz-Sitzung einzuberufen.
Jedes Personalratsmitglied, das per Video- oder Telefonkonferenz an der Personalratssitzung teilnimmt, bestätigt vor der Sitzung gegenüber dem/der Vorsitzende/n in Textform per E-Mail
•    dass es die Nichtöffentlichkeit wahrt, dass also nur teilnahmeberechtigte Personen in dem von ihnen genutzten Raum anwesend sind. Sobald nicht teilnahmeberechtigte Personen den Raum betreten, ist hierüber unverzüglich zu informieren.
•    keine Bild-/Tonaufzeichnungen vornimmt und
weist unverzüglich aktiv auf gegenüber dem Beginn/Ende der Personalratssitzung abweichende Anwesenheiten bzw. Anwesenheitsunterbrechungen hin.
§ 4 Personalversammlung 
In jedem Kalendervierteljahr ist der Personalrat dazu verpflichtet eine Personalversammlung durchzuführen. Die Einladung zu dieser muss unter Mitteilung der Tagesordnungspunkte spätenstens zwei Wochen vor dem Stattfinden der Personalversammlung erfolgen. 
Zur Einberufung der Personalversammlung und Festsetzung der Tagesordnungspunkte für diese muss der Personalrat einen Beschluss fassen. 
Er beschließt dabei auch die Form und den Inhalt des abzugebenden Tätigkeitsberichts. Dieser kann auch arbeitsteilig abgegeben werden. 
Den Arbeitnehmern muss nach jedem Bericht bzw. Tagesordnungspunkt die Gelegenheit zur Diskussion gegeben werden. 
§ 5 Ausschüsse und sonstige Gremien
Weitere Gremien, wie beispielsweise Arbeitsgruppen oder Ausschüsse werden entsprechend den Regelungen des Gesetzgebers errichtet. Eventuelle Regelungslücken können durch Beschlüsse des Personalrats ergänzt werden. Die Gremien geben sich bzw. erhalten eigene Geschäftsordnungen. 
§ 14 Laufzeit
Die vorliegende Regelung gilt für die Amtsperiode des Personalrats. 

Die/Der Personalratsvorsitzende



Dieser kostenlose Download stammt aus einer Ausgabe von „Personalrat heute“.
Sollten sie noch kein Abonnent sein, können Sie Ihre KOSTENLOSE Gratis-Ausgabe jetzt kostenlos anfordern. Ich bin sicher: Sie werden begeistert sein!
· Ja, ich möchte „Personalrat heute“ gratis testen und von allen Vorteilen profitieren: 

Ich erhalte gratis die 1. Ausgabe des 8-seitigen Informationsdienstes „Personalrat heute“. Kostenlos und ohne jedes Risiko – sowohl in Print als auch digital als pdf. Die Probeausgaben beider Formate darf ich in jedem Fall behalten. Ebenso darf ich die Gratis-Broschüre „Die 7 besten Tipps für Personalräte in schwierigen Zeiten “ in jedem Fall behalten. Nach Erhalt habe ich eine Ansichtszeit von 4 Wochen. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten
1. Beide Formate konnten mich überzeugen: Dann muss ich nichts weiter tun. Melde ich mich innerhalb der Ansichtszeit nicht beim Verlag, erhalte ich automatisch die weiteren Ausgaben zu einem Preis von 20,90 € + 10,45 € = 31,35 € pro Ausgabe + MwSt. + 2,60 € Versand. Der Informationsdienst erscheint 32 mal im Jahr. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen.
2. Ich möchte „Personalrat heute“ nur in Print oder nur digital als PDF weiter beziehen: Dann gebe ich Ihnen in diesem Fall innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Ausgaben Bescheid, welche Variante ich gerne weiterbeziehen möchte. Dann beträgt der Preis für Print 20,90 € + MwSt. + 2,60 € Porto und Versand und für die digitale PDF-Version 20,90 € + MwSt. je Ausgabe. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen. Ich melde mich auch innerhalb der 4 Wochen nach Erhalt der Gratisausgabe, falls ich wider Erwarten keinen weiteren Bezug wünsche.

Vorname, Name:	____________________________________ (PRHWSANG4)
Firma:		____________________________________
Straße + Nr.:	____________________________________
Postleitzahl:		____________________________________
Ort:			____________________________________
E-Mail:		____________________________________
Telefon:		____________________________________
Unterschrift:	____________________________________
Jetzt ausfüllen und absenden an:
· Fax: 0931-4170497
· Telefon: 0931-4170427
· Post: Praktimedia GmbH, Winkelhausen 27, 51519 Odenthal
· E-Mail: kundenservice@praktimedia.de 

Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmen, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, freie Berufe, öffentliche oder karitative Einrichtungen, den öffentlichen Dienst und Behörden sowie Verbände oder vergleichbare Institutionen und ist ausschließlich zur Verwendung in der beruflichen bzw. gewerblich oder selbständigen Arbeit vorgesehen. Nähere Auskünfte zum Datenschutz finden Sie unter www.praktimedia.de
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